
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Eidgenössisches Departement für Umwelt,

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

V-FA@astra.admin.ch

Änderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts bezüglich Anpassungen für Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen; Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. September laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur Änderung

von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts bezüglich Anpassungen für Elektro-Nutzfahrzeuge

bis 4,25 Tonnen Stellung zu nehmen.

Der Regierungsrat ist mit der Revision im Grundsatz einverstanden. Die detaillierte Stellungnahme

entnehmen Sie bitte dem Rückmeldeformular in der Beilage.

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die Möglich-

keit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Altdorf, 22. Dezember 2025
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Im Namen des Regierungsrats
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Beilage

Rückmeldeformular



0 Schweizerische Ejdgenossenschaft

Conf6deration suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Fragebogen zur Vernehmlassung
Änderung von vier Verordnungen des Strassenverkehrsrechts bezüglich Anpassungen für Elektro-

Nutzfahrzeuge bis 4,251.

Stellungnahme eingereicht durch:

Kanton D Verband D Organisation D Weitere interessierte Kreise

Absender:

Regierungsrat Kanton Uri

Rathausplatz 1
6460 Altdorf

Wichtig:
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am
9. Januar 2026 an folgende E-Mail-Adresse: V-FA(a).astra.admin.ch

Beilage Begleitschreiben_Rückmeldeformular.docx



Fragen

1. Sind Sie insgesamt damit einverstanden, dass weitere Erleichterungen ein-
geführt werden für Fahrzeuge, deren Gesamtgewicht 4,25 t nicht übersteigt
und das 3,5 t übersteigende Gewicht einzig durch das Mehrgewicht der
emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird (nachfolgend «Elektro-
Nutzfahrzeuge bis 4,25 t»)?

|E| JA D NEIN D keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:

Teilrevision ARV 1

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Führerinnen und Füh-
rer von Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Elektro-Nutzfahrzeug
bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. bbis und
bterE-ARV1)?

JA U NEIN |_| keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:

Sind Sie damit einverstanden, dass im Binnenverkehr Führerinnen und Füh-
rer von Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t von der ARV 1 ausgenommen
werden (Art. 4 Abs. 4 E-ARV 1)?

[>3 JA D NEIN D keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen /Änderungsantrag:
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Teilrevision VRV

4. Sind Sie damit einverstanden, dass Lenkerinnen und Lenker schwerer Mo-
torwagen mit emissionsfreiem Antrieb und einem Gesamtgewicht von
höchstens 4,25 t, bei denen das 3,5 t überschreitende Gewicht einzig durch
das Mehrgewicht der emissionsfreien Antriebstechnik verursacht wird,
grundsätzlich die Verkehrsregeln und die Signalisation für die Lenkerinnen
und Lenker leichter Motorwagen beachten müssen (Art. 41 c E-VRV)?

E] JA D NEIN D keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:

Teilrevision SSV

5. Sind Sie damit einverstanden, dass der Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1
SSV dahingehend angepasst wird, dass das Signal «Mindestabstand»
(2.47) künftig einerseits Lenkerinnen und Lenker von schweren Motorwagen
und andererseits Lenkerinnen und Lenker von Fahrzeugkombinationen, de-
ren Gesamtzugsgewicht 3,5 t übersteigt, erfasst (Art. 28 Abs. 1 E-SSV)?

JA D NEIN D keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen /Änderungsantrag:
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Teilrevision VTS

6. Sind Sie damit einverstanden, dass die Delegation der amtlichen Prüfung
vor der Zulassung (Selbstabnahme) auch für Lastwagen und Sattelschlep-
per zulässig ist, sofern diese Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 t sind (Art. 32
Abs. 2 E-VTS)?

JA |^| NEIN U keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Änderungsantrag:
Es gibt keinen Grund, die Delegation nur auf Fahrzeuge >3.5 t auszudehnen, die einzig

wegen ihrer Antriebsart schwerer sind. Wenn eine Anpassung vorgenommen werden soll,

dann wäre diese Erweiterung auf alle Antriebsarten auszudehnen.

7. Sind Sie damit einverstanden, dass Fahrzeuge der Klasse N2 (Lastwagen
und Sattelschlepper) nicht mehr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzungsein-
richtung ausgerüstet sein müssen, wenn sie Elektro-Nutzfahrzeuge bis
4,25 t der Klasse N2 sind (Art. 99 Abs. 2 Bst. e E-VTS)?

JA U NEIN U keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen / Anderungsantrag:

8. Sind Sie damit einverstanden, dass auf Elektro-Nutzfahrzeugen bis 4,25 t
kein Feuerlöscher mehr mitgeführt werden muss (Art. 114 Abs. 2 E-VTS)?

JA D NEIN D keine Stellungnahme / nicht
betroffen

Bemerkungen /Anderungsantrag:
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